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Kreis Viersen 
 

635/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 19.07.2023 
Aktenzeichen 03280509050/grä  

gegen 
 

Herrn 
Alijon Ghatorovieh Husenov 

Prociunu 9. 16 
LT- ŠIAULIAI 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom 
Empfänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 19.07.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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636/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 24.07.2023 
Aktenzeichen 03280503001/grä  

gegen 
 

Herrn 
Mariusz Szoltun 

Gryeica 2/5 
PL-72-400 KAMIEN-POMORSKI 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom 
Empfänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 24.07.2023 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 

 
  



Nr. 21/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 5 

637/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 11.07.2023 
Aktenzeichen 03198184518/le  

gegen 
 

Frau 
Ramouna Khodadadi 

Pestalozziweg 5 
41748 Viersen 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom 
Empfänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 21.07.2023 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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638/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 24.07.2023 
Aktenzeichen 03241165298/pe  

gegen 
 

Herrn 
Kazim Acar 

Eenndenstraat 33 
NL-5912 VG VENLO 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 109 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 24.07.2023 
 
Im Auftrag 
 
Peters 
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639/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 30.06.2023 
Aktenzeichen 03241154709/lit  

gegen 
 

Frau 
Melanie Axer 

Nierenhofer Str. 188 
42555 Velbert 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 28.07.2023 
 
Im Auftrag 
 
Peters 
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640/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 28.07.2023 
Aktenzeichen 03241145564/po  

gegen 
 

Herrn 
Ramiz-George Taleb 

Nicht Bekannt 
NL-5912 VENLO 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 28.07.2023 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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641/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 01.08.2023 
Aktenzeichen 03280510415/pe  

gegen 
 

Herrn 
Firat Aktas 

2 okal schak no. 67b blok 0/2 usau 
TR-34194 FEVZI CAKMAK MAHALLESI 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 01.08.2023 
 
Im Auftrag 
 
Peters 
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642/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 01.08.2023 
Aktenzeichen 03280509077/grä  

gegen 
 

Herrn 
Leonidas Geranakis 

Kerkiras 84 
GR-113 63 ATHEN 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 01.08.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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643/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 01.08.2023 
Aktenzeichen 03280509069/grä  

gegen 
 

Herrn 
Josef Piotr Dziazo 

Dolne 133 
PL-34-100 WADOWICE 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 01.08.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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644/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 26.06.2023 
Aktenzeichen 03280505829/sie  

gegen 
 

Herrn 
Marian Ionel Cucu 

Jud. GJ Mun. Tirgu Jiu Nr. 82 
RO-217275 COM. LELESTI 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 01.08.2023 
 
Im Auftrag 
 
Sieben 
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645/2023 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 05.07.2023 
Aktenzeichen 03241157252/ha  

gegen 
 

Herrn 
Ruzhdi Mensur Ruzhdi 
Wickrather Straße 197 
41236 Mönchengladbach 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig 
und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.08.2023 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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646/2023 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Zoran Trifunoski, letzte bekannte Anschrift: Vossenberg 10, 4847 AT Teteringen NL, jet-
ziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 2505.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-131/23/NL,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 31.07.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 

Beckers 
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647/2023 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Richard C A J van Eekelen, letzte bekannte Anschrift: Achterdijk 41, 4761 RC Zevenber-
gen, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 24.05.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-128/23/NL,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 20.07.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 

Beckers 
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648/2023 Öffentliche Zustellung einer Gutachtenanordnung 

 
Gegen Luka Radulovic, letzte bekannte Anschrift: Via Gavazza 8, I-20070 Vizzola Predabissi, jet-
ziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 18.04.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/GR,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 20.07.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Alberts 
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649/2023 Öffentliche Zustellung einer Gutachtenanordnung 

 
Gegen Johannes,Petrus,Hendricus Thijssen, letzte bekannte Anschrift: Jan van Scorelstraat 49, 
NL-5914 TS Venlo, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 12.05.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Al,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 21.07.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Alberts 
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650/2023 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung und Aufforderung zur 

Abholung eines Schreibens bei der Kreispolizeibehörde Viersen, Dir K, - KK 3-, Müh-

lenberg 7, 41751 Viersen 

 
Herr  Marco MEMMERT 
 03.10.1980 in Viersen 
 zuletzt wohnhaft: Caudebec-Ring 37 
    41334 Nettetal 

seit dem 21.06.2022 von Amts wegen abgemeldet (Stand 18.07.2023) 
 
wird aufgefordert, sich zum Abholen eines Bescheides der Kreispolizeibehörde Viersen, Dir K / KK 3, 
zum Az. 230317-1259-031555 umgehend, unter Angabe des Aktenzeichens, bei der 
- Kreispolizeibehörde Viersen 
 - Dir K / KK 3 - KHKin Schriefers, Tel. 02162/377-3324 
 Mühlenberg 7 
 41751 Viersen 
zu melden.  
 
Da der Aufenthalt von Herrn Memmert unbekannt ist, wird der Bescheid im Wege der öffentlichen 
Zustellung (§ 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
13.05.1980-GV NW S. 510) und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Landeszustellungs-
gesetzes (AVVzLZG) vom 04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes vom 03.07.1952 (BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffent-
licht und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt. 
 
Mit freundlichem Gruß    
Im Auftrag:      
 
Schriefers 
Kriminalhauptkommissarin 
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651/2023 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung und Aufforderung zur 

Abholung eines Schreibens bei der Kreispolizeibehörde Viersen, Dir K, - KK 3-, Müh-

lenberg 7, 41751 Viersen 

 
Herr  Anna MÜLDERS 
 12.07.1981 in Boleslawiecz 
 zuletzt wohnhaft: Breslauer Straße 3 
    41334 Nettetal 

seit dem 01.05.2018 von Amts wegen abgemeldet (Stand 20.07.2023) 
 
wird aufgefordert, sich zum Abholen eines Bescheides der Kreispolizeibehörde Viersen, Dir K / KK 3, 
zum Az. 230307-1216-046160 umgehend, unter Angabe des Aktenzeichens, bei der 
- Kreispolizeibehörde Viersen 
 - Dir K / KK 3 - KHKin Schriefers, Tel. 02162/377-3324 
 Mühlenberg 7 
 41751 Viersen 
zu melden.  
 
Da der Aufenthalt von Frau Mülders unbekannt ist, wird der Bescheid im Wege der öffentlichen Zu-
stellung (§ 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
13.05.1980-GV NW S. 510) und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Landeszustellungs-
gesetzes (AVVzLZG) vom 04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes vom 03.07.1952 (BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fassung, zugestellt. 
 
Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffent-
licht und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt. 
 
 
Mit freundlichem Gruß    
Im Auftrag:      
 
Schriefers 
Kriminalhauptkommissarin 
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652/2023 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung und Aufforderung zur 

Abholung eines Schreibens bei der Kreispolizeibehörde Viersen, Dir K, - KK 3-, Müh-

lenberg 7, 41751 Viersen 

 
Frau  Sandy Monika EMMERICH 
 26.03.1982 in Viersen 
 zuletzt wohnhaft: Haus Dülken 

Viersener Straße 53 
    51751 Viersen 

seit dem 12/2021 nicht mehr dort aufhältig. 
 
wird aufgefordert, sich zum Abholen eines Bescheides der Kreispolizeibehörde Viersen, Dir K / KK 3, 
zum Az. 230726-1428-031555 umgehend, unter Angabe des Aktenzeichens, bei der 
- Kreispolizeibehörde Viersen 
 - Dir K / KK 3 - KHKin Schriefers, Tel. 02162/377-3324 
 Mühlenberg 7 
 41751 Viersen 
zu melden.  
 
Da der Aufenthalt von Frau Emmerich unbekannt ist, wird der Bescheid im Wege der öffentlichen 
Zustellung (§ 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
13.05.1980-GV NW S. 510) und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Landeszustellungs-
gesetzes (AVVzLZG) vom 04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes vom 03.07.1952 (BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fassung, zugestellt. Das Nich-
tabholen des Bescheides kann weitere Verwaltungsprozesse nach sich ziehen, die Rechtsnachteile zur 
Folge haben können.  
 
Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffent-
licht und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt. 
 
Mit freundlichem Gruß    
Im Auftrag:      
 
Schriefers 
Kriminalhauptkommissarin 
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653/2023 Öffentliche Zustellung der Kreispolizeibehörde Viersen (Ion Caldararu) 

 
Gemäß §10 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GVNRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fas-
sung wird die  
 
Abholaufforderung der Kreispolizeibehörde Viersen vom 22.06.2023, Aktenzeichen: ZA 1 – 
57.01.59 279/23 ( Fahrzeug: VW Passat, FIN WVWZZZ3BZXE423122)  
 
an                     Herrn  Ion Caldararu  

• 20.01.1991 
Letzte bekannte Anschrift: 
Emscherstraße 202 
47166 Duisburg 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt, da der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festge-
stellt werden kann.  
 
Die Abholaufforderung liegt in Raum 1.01 des Dienstgebäudes Lindenstraße 5, 41747 Viersen für 
den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger während der Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Die Abholaufforderung gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt.  
 
Nach Zustellung wird eine weitere Frist von 7 Tagen in Gang gesetzt. Äußert sich der Betroffene in-
nerhalb dieser Frist nicht zur Sache, erfolgt die Verwertung des Fahrzeugs. 
 
Im Auftrag 
gez. Brögger 
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654/2023 Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) für die Grundwasserhaltung der Stadt Willich, Kanal- und Straßenbau Linden-

straße 

 
Die Stadt Willich beantragt im Rahmen der Baumaßnahme "Kanal- und Straßenbau Lindestraße" mit 
Datum vom 15.10.2022 die Erlaubnis zu Entnahme von maximal 1.231.882 m³ Grundwasser (Grund-
wasserhaltung) und Ableitung des geförderten Grundwassers in den Regenwasserkanal der Stadt Wil-
lich.  
 
Vorgesehener Zeitraum der Maßnahme sind ca. 13 Monate. 
 
Die Arbeiten erfolgen im Bereich des Grundwassers, sodass eine Wasserhaltung erforderlich wird, um 
die Baugruben trocken zu halten. 
 
Bei der Grundwasserentnahme handelt es sich um ein Vorhaben der Nummer 13.3.2, Spalte 2 der 
Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG): "Entnehmen, Zutagefördern 
oder Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von Oberflächenwasser zum Zwecke der Grund-
wasseranreicherung, jeweils mit einem jährlichen Volumen an Wasser von 100.000 m³ bis weniger 
als 10 Mio. m³". 
 
Nach § 7 UVPG wird für das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls als über-
schlägige Prüfung durchgeführt. Es wird geprüft, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des Gesetzes aufgeführten Kriterien haben kann, 
die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Die Feststellung, ob für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP-Pflicht) besteht oder nicht, erfolgte nach Beginn des Erlaubnisverfahrens auf der Grundlage 
der vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen, von Stellungnahmen der beteiligten Behörden so-
wie eigener Informationen. 
 
Bei meiner Vorprüfung waren die nachstehenden Kriterien maßgebend: 
 
Merkmale des Vorhabens 

Die vorgesehene Grundwasserhaltung wird unter Verwendung von Brunnen und Lanzen durchge-
führt. Die Entnahme erfolgt soweit sie für die Trockenhaltung der Baugruben erforderlich ist. Es sind 
8 Bauabschnitte für Schachtbauwerke und Rohrgräben temporär trocken zu halten. Die Dauer der 
einzelnen Absenkungen ist von 15 bis 40 Tagen. Die Wasserhaltungen werden durch fachkundige Fir-
men unter Einhaltung der Regeln der Technik ausgeführt. Die Einleitung des geförderten Grundwas-
sers erfolgt in die Regenkanalisation. 
 
Standort des Vorhabens 

Das Planungsvorhaben befindet sich in der Stadt Willich, im Ortsteil Anrath entlang der Lindenstraße, 
zwischen der Süchtelner Straße und Gietherstraße. Das Baufeld befindet sich auf den Parzellen der 
Gemarkung Anrath, Fluren 15, 16, 17, 18 und 20.  
Die Reichweite des Absenktrichters beträgt 47 m bis 318 m.  
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Die beabsichtigten Maßnahmen erfolgen teilweise im Bereich der Allee Lindenstraße. Ein Teil des 
Absenktrichters liegt im Landschaftsschutzgebiet „Flöthbach“.  
 
Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 
 
Mögliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 
 
Boden: Das Schutzgut Boden kann während der Bauphase durch die zeitweise Absen-

kung des Grundwasserspiegels geringfügig beeinträchtigt werden 
 
Wasser: Die Grundwasserabsenkung wird wassersparend und mit geringer Absenkungs-

reichweite durchgeführt. Die Ableitung des entnommenen Grundwassers erfolgt 
in den Regenwasserkanal der Stadt Willich, die anfallende Wassermenge kann 
dort abgeleitet werden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind daher weder 
in Bezug auf das Grundwasser noch auf Oberflächengewässer zu erwarten. 

 
Luft/Klima: Aufgrund der kurzen Ausführungsdauern sind keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen zu erwarten. 
 
Tiere: Durch die zeitweisen Grundwasserabsenkungen wird innerhalb des Baugebietes 

nicht wesentlich in den Lebensraum von Tieren eingegriffen, erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

 
Pflanzen:  Getroffene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen dienen der Unterstüt-

zung der potentiell betroffenen Vegetationsbestände während der Maßnahme, 
so das keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 
Landschaft: Eine Nachteilige, negative Veränderung des Landschaftsbildes ist nicht zu erwar-

ten, da es sich um temporäre und räumlich begrenzte Wasserhaltungen handelt. 
Zudem werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ergriffen, um mög-
lichen Auswirkungen entgegenwirken zu können. Erhebliche nachteilige Auswir-
kungen sind demnach nicht zu erwarten. 

 
Kultur-/Sachgüter: Im Bereich der sich voraussichtlich ausbildenden Grundwasser-absenkungstrich-

ter sind keine Baudenkmale vorhanden. Zum Vorkommen von Bodendenkmalen 
in diesem Bereich liegen ebenfalls keine Hinweise vor. Erhebliche Auswirkungen 
der Grundwasserabsenkung auf Baudenkmale bzw. potentiell im Untersuchungs-
raum vorhandene Bodendenkmale sind nicht zu erwarten. 

 
Mensch: Belästigungen durch Lärm und Emissionen durch die Grundwasserabsenkungen 

sind über den normalen Baustellenbetrieb hinausgehend nicht zu erwarten. Be-
weissicherungsverfahren sind zu führen. 

 
Die Wirkungsintensität des Eingriffs wird bei sachgemäßer Durchführung der Arbeiten insgesamt als 
gering eingestuft. 
 
Erforderliche Nebenbestimmungen werden in die zu erteilende wasserrechtliche Erlaubnis aufge-
nommen. 
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Ergebnis der Vorprüfung 
 
Aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien ist nach meiner Einschätzung mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben nicht zu rechnen. 
 
Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG stelle ich fest und gebe bekannt, dass für das beantragte Vorhaben eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. Die dieser Entschei-
dung zugrundeliegenden Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Te-
lefonnummer 02162 39-1736 während der Dienstzeiten im Amt für Umweltschutz der Kreisverwal-
tung Viersen, Abteilung Wasser, Zimmer 2322, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, eingesehen werden. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Wasserhaushaltsgesetz – vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBl. I S. 3901) 
 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – Landeswassergesetz – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, ber. S. 718) 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. 
I S. 4147) 
 
 
Viersen, 26.07.2023 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
 
Im Auftrag 
 
Dr. Steinweg 
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655/2023 Einwohner am 31.01.2023 

 
 

  

Einwohner am 31.01.2023
Eigene Fortschreibung der Bevölkerung (Basis: Meldung der Einwohnermeldeämter)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 16.162 7.914 8.248
Gemeinde Grefrath 14.878 7.297 7.581
Stadt Kempen 34.848 16.854 17.994
Stadt Nettetal 43.411 21.382 22.029
Gemeinde Niederkrüchten 15.223 7.475 7.748
Gemeinde Schwalmtal 19.244 9.402 9.842
Stadt Tönisvorst 29.303 14.393 14.910
Stadt Viersen 79.329 38.484 40.845
Stadt Willich 50.253 24.505 25.748

Kreis Viersen 302.651 147.706 154.945
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656/2023 Einwohner am 28.02.2023 

 
 

  

Einwohner am 28.02.2023
Eigene Fortschreibung der Bevölkerung (Basis: Meldung der Einwohnermeldeämter)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 16.184 7.940 8.244
Gemeinde Grefrath 14.869 7.298 7.571
Stadt Kempen 34.871 16.873 17.998
Stadt Nettetal 43.480 21.432 22.048
Gemeinde Niederkrüchten 15.218 7.474 7.744
Gemeinde Schwalmtal 19.236 9.398 9.838
Stadt Tönisvorst 29.318 14.402 14.916
Stadt Viersen 79.544 38.684 40.860
Stadt Willich 50.292 24.538 25.754

Kreis Viersen 303.012 148.039 154.973
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657/2023 Einwohner am 31.03.2023 

 
 

  

Einwohner am 31.03.2023
Eigene Fortschreibung der Bevölkerung (Basis: Meldung der Einwohnermeldeämter)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 16.188 7.951 8.237
Gemeinde Grefrath 14.882 7.299 7.583
Stadt Kempen 34.853 16.863 17.990
Stadt Nettetal 43.533 21.472 22.061
Gemeinde Niederkrüchten 15.218 7.470 7.748
Gemeinde Schwalmtal 19.207 9.405 9.802
Stadt Tönisvorst 29.323 14.424 14.899
Stadt Viersen 79.494 38.642 40.852
Stadt Willich 50.332 24.574 25.758

Kreis Viersen 303.030 148.100 154.930
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658/2023 Einwohner am 30.04.2023 

 
 

  

Einwohner am 30.04.2023
Eigene Fortschreibung der Bevölkerung (Basis: Meldung der Einwohnermeldeämter)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 16.197 7.965 8.232
Gemeinde Grefrath 14.898 7.308 7.590
Stadt Kempen 34.873 16.879 17.994
Stadt Nettetal 43.613 21.516 22.097
Gemeinde Niederkrüchten 15.198 7.466 7.732
Gemeinde Schwalmtal 19.250 9.429 9.821
Stadt Tönisvorst 29.312 14.425 14.887
Stadt Viersen 79.481 38.630 40.851
Stadt Willich 50.297 24.560 25.737

Kreis Viersen 303.119 148.178 154.941
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659/2023 Einwohner am 31.05.2023 

 
 

  

Einwohner am 31.05.2023
Eigene Fortschreibung der Bevölkerung (Basis: Meldung der Einwohnermeldeämter)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 16.203 7.973 8.230
Gemeinde Grefrath 14.918 7.316 7.602
Stadt Kempen 34.893 16.892 18.001
Stadt Nettetal 43.632 21.522 22.110
Gemeinde Niederkrüchten 15.204 7.462 7.742
Gemeinde Schwalmtal 19.262 9.433 9.829
Stadt Tönisvorst 29.332 14.430 14.902
Stadt Viersen 79.387 38.588 40.799
Stadt Willich 50.283 24.540 25.743

Kreis Viersen 303.114 148.156 154.958
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660/2023 Einwohner am 30.06.2023 

 
 

  

Einwohner am 30.06.2023
Eigene Fortschreibung der Bevölkerung (Basis: Meldung der Einwohnermeldeämter)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 16.121 7.915 8.206
Gemeinde Grefrath 14.918 7.304 7.614
Stadt Kempen 34.861 16.855 18.006
Stadt Nettetal 43.403 21.387 22.016
Gemeinde Niederkrüchten 15.174 7.450 7.724
Gemeinde Schwalmtal 19.229 9.379 9.850
Stadt Tönisvorst 29.371 14.454 14.917
Stadt Viersen 78.379 37.944 40.435
Stadt Willich 50.195 24.506 25.689

Kreis Viersen 301.651 147.194 154.457



Nr. 21/2023 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 31 

 

Burggemeinde Brüggen 
 

661/2023 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 der Burggemeinde Brüg-

gen 

 
Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) wird nachstehender Beschluss des Rates der Burggemeinde 
Brüggen vom 13. Dezember 2022 öffentlich bekannt gemacht. 
 

a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 GO NRW geprüften 
und gebilligten, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung 
versehenen Jahresabschluss 2021 einschließlich Lagebericht 2021 gemäß § 96 Abs. 1 GO 
NRW fest. 
 

b) Der Rat beschließt gemäß §96 Abs. 1 GO NRW den Jahresfehlbetrag von 460.496,45 € der 
Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.  
 

c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2021. 
 

Die Bilanz der Burggemeinde Brüggen schließt zum 31.12.2021 mit folgenden wesentlichen Positio-
nen: 
 

Aktiva  
0. Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leis-
tungsfähigkeit 

793.924,65 € 

1. Anlagevermögen 111.913.215,67 € 
2. Umlaufvermögen 12.524.540,60 € 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 353.684,25 € 
Bilanzsumme Aktiva 125.585.365,17 € 
  
Passiva  
1. Eigenkapital 56.047.254,75 € 
2. Sonderposten 32.222.831,48 € 
3. Rückstellungen 10.287.821,55 € 
4. Verbindlichkeiten 26.023.737,77 € 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.003.719,62 € 
Bilanzsumme Passiva 125.585.365,17 € 

 
 
Die Ergebnisrechnung 2021 weist folgende wesentliche Positionen aus: 
 

Erträge und Aufwendungen  
1. Ordentliche Erträge 36.623.759,78 € 
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2. Ordentliche Aufwendungen -37.857.223,22 € 
3. Ordentliches Ergebnis -1.233.463,44 € 
4. Finanzergebnis 154.858,71 € 
5. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.078.604,73 € 
6. Außerordentliches Ergebnis 618.108,28 € 
Jahresergebnis -460.496,45 € 

 
 
Die Finanzrechnung 2021 weist folgende wesentlichen Positionen aus: 
 

Einzahlungen und Auszahlungen  
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.020.956,04 € 
2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.738.551,74 € 
3. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.717.595,70 € 
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.400.375,83 € 
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -6.317.718,39 € 
6. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.917.342,56 € 
7. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag  -4.634.938,26 € 
8. Saldo aus Finanzierungstätigkeit  3.316.933,34 € 
9. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -1.318.004,92 € 
10. Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.841.256,70 € 
11. Bestand an fremden Finanzmitteln 1.804.701,70 € 
Liquide Mittel 3.327.953,48 € 

 
Der Jahresabschluss 2021 mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme während der Dienststunden im 
Rathaus in Brüggen, Klosterstraße 38, Zimmer 101, bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-
ses öffentlich aus. Darüber hinaus kann der Jahresabschluss auch in elektronischer Form auf der In-
ternetseite der Burggemeinde Brüggen (www.brueggen.de) abgerufen werden. 
 
Brüggen, 24. Juli 2023 
 
 
gez. 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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662/2023 Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 

05.07.2023 zwischen den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal über die Festsetzung 

von Elternbeiträgen 

 
Der Kreis Viersen hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 05.07.2023 zwischen den Gemein-
den Brüggen und Schwalmtal über die Festsetzung von Elternbeiträgen gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 
29 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) am 05.07.2023 auf-
sichtsbehördlich genehmigt und im Amtsblatt des Kreises Viersen (Ausgabe Nr. 20 vom 20.07.2023) 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 
 
Brüggen, den 27.07.2023 
 
gez. 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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Gemeinde Grefrath 
 

663/2023 Gesamtabschluss der Gemeinde Grefrath zum 31.12.2016 

 
Aufgrund des § 116 Abs. 1 und § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666) in der zur Zeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath in seiner Sitzung vom 08.10.2018 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Der Rat beschließt, dass die Ausnahmeregelung des § 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der 
Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse genutzt wird 

b) Der Rat bestätigt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Gesamtabschluss 2016 einschließlich des beige-
fügten Gesamtlageberichtes 

c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW 
die Entlastung für den Gesamtabschluss 2016 

 
Der Gesamtabschluss 2016 wird einschließlich der Anlagen und des Lageberichtes sowie dem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ab sofort bis zur Feststellung 
des Gesamtabschlusses 2017 zur Einsichtnahme im Rathaus Grefrath, Zimmer 106, Mülhausener 
Straße 6, 47929 Grefrath innerhalb der Geschäftszeiten. verfügbar gehalten 
 
Grefrath, den 12.07.2023 
Der Bürgermeister 
Schumeckers 
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664/2023 Gesamtabschluss der Gemeinde Grefrath zum 31.12.2017 

 
Aufgrund des § 116 Abs. 1 und § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666) in der zur Zeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath in seiner Sitzung vom 11.10.2019 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

d) Der Rat beschließt, dass die Ausnahmeregelung des § 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der 
Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse genutzt wird 

e) Der Rat bestätigt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Gesamtabschluss 2017 einschließlich des beige-
fügten Gesamtlageberichtes 

f) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW 
die Entlastung für den Gesamtabschluss 2017 

 
Der Gesamtabschluss 2017 wird einschließlich der Anlagen und des Lageberichtes sowie dem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ab sofort bis zur Feststellung 
des Gesamtabschlusses 2018 zur Einsichtnahme im Rathaus Grefrath, Zimmer 106, Mülhausener 
Straße 6, 47929 Grefrath innerhalb der Geschäftszeiten. verfügbar gehalten 
 
Grefrath, den 12.07.2023 
Der Bürgermeister 
Schumeckers 
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665/2023 Gesamtabschluss der Gemeinde Grefrath zum 31.12.2018 

 
Aufgrund des § 116 Abs. 1 und § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666) in der zur Zeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath in seiner Sitzung vom 29.04.2021 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

g) Der Rat beschließt, dass die Ausnahmeregelung des § 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der 
Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse genutzt wird 

h) Der Rat bestätigt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Gesamtabschluss 2018 einschließlich des beige-
fügten Gesamtlageberichtes 

i) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW 
die Entlastung für den Gesamtabschluss 2018 

 
Der Gesamtabschluss 2018 wird einschließlich der Anlagen und des Lageberichtes sowie dem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ab sofort bis zur Feststellung 
des Gesamtabschlusses 2019 zur Einsichtnahme im Rathaus Grefrath, Zimmer 106, Mülhausener 
Straße 6, 47929 Grefrath innerhalb der Geschäftszeiten. verfügbar gehalten 
 
Grefrath, den 12.07.2023 
Der Bürgermeister 
Schumeckers 
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666/2023 Bebauungsplan Oe 8 A „Mühlengasse – Erweiterung“ und 

51. Änderung des Flächennutzungsplanes (Umfeld Burg Uda) im Parallelverfahren; 

Einleitung des Aufstellungsverfahrens 

 
Der Rat der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 folgenden Be-
schluss gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das landesplanerische Einvernehmen zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath für die Umfeldgestaltung Burg Uda bei 
der Bezirksregierung einzuholen. 
 
Nachfolgend wird der wirksame Flächennutzungsplan der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath zur 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umfeldgestaltung Burg Uda gemäß § 2 
BauGB geändert (Titel: 51. Änderung des Flächennutzungsplanes, Umfeld Burg Uda). 
Die vorläufige Abgrenzung des Änderungsbereiches ist auf beigefügten Planausschnitt ersichtlich, 
der Bestandteil dieses Änderungsbeschlusses ist. 
 
Für den Vorentwurf der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Durchführung der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden (§ 4 Absatz 1 BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 Absatz 1 
BauGB) beschlossen. 
 
Ein Bebauungsplan mit der Bezeichnung Oe 8 A „Mühlengasse - Erweiterung“ wird gemäß § 2 
BauGB aufgestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Parallelverfahren (§ 8 Absatz 3 
BauGB) mit der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
Die vorläufige Abgrenzung des Geltungsbereiches ist auf beigefügtem Planausschnitt ersichtlich, der 
Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist. 
 
Für den Vorentwurf des Bebauungsplanes Oe 8 A „Mühlengasse - Erweiterung“ wird die Durchfüh-
rung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden (§ 4 Absatz 1 BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 
Absatz 1 BauGB) beschlossen. 
 
 
Grefrath, den 26.07.2023 
 
gez. Schumeckers 
Bürgermeister  
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Übersichtskarte Oe 8 A „Mühlengasse – Erweiterung“ (unmaßstäblich) 
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Übersichtskarte 51. Änderung des Flächennutzungsplanes (unmaßstäblich) 
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667/2023 Bebauungsplan Gr 32 „Im Mayfeld – Hinsbecker Straße“; 

Änderung des Bebauungsplanverfahrens von einem vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan gemäß § 12 BauGB zu einem (projektbezogenen) Angebotsbebauungsplan 

 
Der Rat der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 folgenden Be-
schluss gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 
 
Das Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit der Bezeichnung Gr 
32 „Im Mayfeld - Hinsbecker Straße“ wird eingestellt. Der Beschluss vom 14.06.2022 zur Einleitung 
des Aufstellungsverfahrens gemäß § 12 BauGB in Verbindung mit § 2 und § 13a BauGB unter Aus-
setzung des Beschlusses vom 18.03.1997 (Grundsatzbeschluss) wird aufgehoben. 
 
Ein Bebauungsplan mit der Bezeichnung Gr 32 „Im Mayfeld - Hinsbecker Straße“ wird gemäß § 2 
BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB unter Aussetzung des Beschlusses vom 18.03.1997 (Grund-
satzbeschluss) aufgestellt. 
 
Die vorläufige Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus beigefügtem Planausschnitt ersichtlich, der 
Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen städtebaulichen Vertrag sowie weitere vertragliche Regelun-
gen auszuarbeiten und mit dem Antragsteller abzuschließen. 
 
Für den Vorentwurf des Bebauungsplanes Gr 32 „Im Mayfeld - Hinsbecker Straße“ wird die Durch-
führung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden (§ 4 Absatz 1 BauGB) und der Öffentlichkeit (§ 3 
Absatz 1 BauGB) beschlossen. 
 
Grefrath, den 26.07.2023 
 
gez. Schumeckers 
Bürgermeister 
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Übersichtskarte Gr 32 „Im Mayfeld - Hinsbecker Straße“ (unmaßstäblich) 
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Gemeinde Schwalmtal 
 

668/2023 Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 

05.07.2023 zwischen den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal über die Festsetzung 

von Elternbeiträgen 

 
Der Kreis Viersen hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 05.07.2023 zwischen den Gemein-
den Brüggen und Schwalmtal über die Festsetzung von Elternbeiträgen gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 
29 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) am 05.07.2023 auf-
sichtsbehördlich genehmigt und im Amtsblatt des Kreises Viersen (Ausgabe Nr. 20 vom 20.07.2023) 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 
 
Schwalmtal, den 24.07.2023 
 
gez. 
Bernd Gather 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
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Stadt Willich 
 

669/2023 Öffentliche Zustellung einer Mahnung – Frau Jacquelyn Sharon Tamblyn 

 
Die jetzige Anschrift von Frau Jacquelyn Sharon Tamblyn, gemeldet unter der zuletzt bekannten An-
schrift: Anrather Straße 29, 47877 Willich, ist unbekannt. 
Eine Zustellung an einen Vertreter oder Bevollmächtigten ist nicht möglich. 
Die vorgenannte Zahlungspflichtige ist die Mahnung zu dem Kassenzeichen 011148018/0100 vom 
11.07.2023 zuzustellen. 
Ermittlungen nach der jetzigen Anschrift sind ergebnislos verlaufen. 
 
Die vorbezeichnete Mahnung wird deshalb nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl I 2354) öffentlich zugestellt. 
 
Hinweis: Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt 
des Kreises Viersen als zugestellt. Mit dieser öffentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für 
das Vollstreckungsverfahren erfüllt. 
 
Die Mahnung kann in Willich, im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen / Stadtkasse der Stadt Willich, 
Hauptstraße 6, 47877 Willich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 111 gegen Vorlage eines gültigen Lichtbild-
ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter eingesehen oder abgeholt werden. 
Vor der Abholung der Mahnung ist Kontakt mit der Leitung der Finanzbuchhaltung unter der im In-
ternet veröffentlichten E-Mail-Adresse aufzunehmen. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt des Kreises Viersen, im öffentlichen Aushang 
der Stadt Willich sowie im Internet unter: 
www.stadt-willich.de: Rathaus & Service > Aktuelles > Bekanntmachungen 
 
 
Willich, den 19.07.2023 
 
STADT WILLICH 
Der Bürgermeister 
Stadtkasse 
Im Auftrag 
gez. 
Greuel 
Leiter Finanzbuchhaltung als 
Vollstreckungbehörde 
 
  

http://www.stadt-willich.de/
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670/2023 Öffentliche Zustellung einer Mahnung – Herrn Manfred Magersuppe als 

Vertreter für die 

Fa. Quellfresh Handels GmbH 

 
Die jetzige Anschrift von Herrn Manfred Magersuppe, gemeldet unter der zuletzt bekannten An-
schrift: Menghofstraße, 47805 Krefeld, als Vertreter für die Fa. Quellfresh Handels GmbH, zuletzt be-
kannte Anschrift: Alperheide 65, 47877 Willich ist unbekannt. 
Eine Zustellung an den Vertreter und die vorgenannte Firma ist nicht möglich. 
Die vorgenannten Zahlungspflichtigen ist die Mahnung zu dem Kassenzeichen 01153114.8/0200 vom 
11.07.2023 zuzustellen. 
Ermittlungen nach den jetzigen Anschriften sind ergebnislos verlaufen. 
 
Die vorbezeichnete Mahnung wird deshalb nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl I 2354) öffentlich zugestellt. 
 
Hinweis: Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt 
des Kreises Viersen als zugestellt. Mit dieser öffentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für 
das Vollstreckungsverfahren erfüllt. 
 
Die Mahnung kann in Willich, im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen / Stadtkasse der Stadt Willich, 
Hauptstraße 6, 47877 Willich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 111 gegen Vorlage eines gültigen Lichtbild-
ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter eingesehen oder abgeholt werden. 
Vor der Abholung der Mahnung ist Kontakt mit der Leitung der Finanzbuchhaltung unter der im In-
ternet veröffentlichten E-Mail-Adresse aufzunehmen. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt des Kreises Viersen, im öffentlichen Aushang 
der Stadt Willich sowie im Internet unter: 
www.stadt-willich.de: Rathaus & Service > Aktuelles > Bekanntmachungen 
 
 
Willich, den 19.07.2023 
 
STADT WILLICH 
Der Bürgermeister 
Stadtkasse 
Im Auftrag 
gez. 
Greuel 
Leiter Finanzbuchhaltung als 
Vollstreckungsbehörde 
 
  

http://www.stadt-willich.de/
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671/2023 Öffentliche Zustellung Schreiben Stadt Willich / Vollstreckung – Herrn 

Klaus Kelle 

 
Das an Herrn Klaus Kelle zuletzt wohnhaft: Röntgenstraße 71 in 47877 Willich , z.Zt. unbekannten 
Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 14.07.2023, 
Geschäftszeichen VLST28070150/0054, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. 
S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalen Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt.  
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
Auskunft erteilt: Frau Lackmann Telefon: 02154/949-196 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 24.07.2023 
 
Stadt Willich 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
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672/2023 Jahresabschluss der Gemeinschaftsbetriebe Willich zum 31.12.2022 

 
Gemäß § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW wird der Jahresabschluss hiermit 
öffentlich bekanntgegeben. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 werden ab dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung bis zur Erstellung des folgenden Jahresabschlusses in 47877 Willich, Siemens-
ring 13 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten. 
 
Willich, den 27. Juli 2022 
 
Gemeinschaftsbetriebe Willich 
 
Gez.: 
 
(Kuhlen) 
 
Betriebsleiter 
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Sonstige 
 

673/2023 Verbandsversammlung 

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen 

 
Die 6. Sitzung in der zehnten Wahlzeit der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 
Stadt Krefeld/Kreis Viersen (100. Sitzung seit Bildung des Zweckverbandes) findet am Dienstag, 15. 
August 2023, 18.00 Uhr (Einlass: ab 17: Uhr), Sparkasse Krefeld, Bürogebäude Rheinstraße 68, Erd-
geschoss,  Konferenzraum 1 + 2, statt.  
 

Tagesordnung:      
    1. Bestimmung eines Mitgliedes zur  Mitunterzeichnung der Nie-

derschrift  
    2.  Personalangelegenheiten des Vorstandes  
    2.1 Genehmigung  der  Wiederbestellung  eines   Mitgliedes des 

Vorstandes 
    3.  Neuwahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Verwaltungs-

rates  
    4.  Vorlage des Jahresabschlusses 2022 der Sparkasse Krefeld mit  

Bestätigungsvermerk des  Rheinischen Sparkasse-  und Giro-
verbandes, Düsseldorf, und des Lageberichtes gem. § 24 Abs. 4 
SpkG NW  

    5.  Entlastung der Organe der Sparkasse Krefeld gem. § 8 Abs. 2 
Buchstabe f SpkG NW  

    6.  Beschlussfassung über die Gewinnverwendung 2022 gem. § 8 
Abs. 2 Buchstabe g in Verbindung mit §§ 24 Absatz 4 Satz 2 
und 25 SpkG NW  

     7.  Verschiedenes  

gez. Peter Fischer 
Vorsitzender  
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674/2023 Sparkasse Krefeld: Kraftloserklärung einer Sparurkunde 

 
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 26.04.2023 sind an dem von der Sparkasse Krefeld ausgestellten 
Sparkassenbuch 
 
Nr. 3102689605 
Nr. 3102856915 
 
keine Rechte geltend gemacht worden. 
 
Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzministeri-
ums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für kraftlos erklärt.  
 
Krefeld, den 26.07.2023 
Sparkasse Krefeld 
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